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Allgemeine Mandatsbedingungen (Stand: 01.02.2010) 

 

§ 1 Geltungsbereich 

1. Diese allgemeinen Mandatsbedingungen gelten für alle Verträge, 

zwischen Rechtsanwalt Dr. Drees (im Folgenden: Rechtsanwalt) 

und dem Auftraggeber (im Folgenden: Mandant), deren Gegen-

stand die Erteilung von Rat und Auskunft, eine etwaige Ge-

schäftsbesorgung oder Prozessführung ist. 

2. Diese allgemeinen Mandatsbedingungen gelten auch für Folgever-

träge mit dem Mandanten. 

3. Geschäftsbedingungen des Mandanten finden nur Anwendung, 

wenn diese ausdrücklich schriftlich zwischen den Parteien verein-

bart wurden. 

4. Bei Veränderungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt 

jeweils die aktuellste Fassung. Im laufenden Mandatsverhältnis 

gilt dies nur, wenn der Mandant nicht widerspricht. Der Mandant 

wird über die aktuellste Fassung schriftlich unter Hinweis auf sein 

Widerspruchsrecht unterrichtet. 

§ 2 Zustandekommen und Inhalt des Mandats 

1. Vereinbart der Mandant einen Termin oder übersendet er Unter-

lagen die zur Bearbeitung des Mandats dienen, erklärt er verbind-

lich einen Rechtsberatungsauftrag erteilen zu wollen. Das Mandat 

kommt erst durch die Annahme des Auftrages durch den Rechts-

anwalt zustande. Bis zur Vertragsannahme bleibt der Rechtsan-

walt in seiner Entscheidung über die Mandatsannahme grundsätz-

lich frei. Diese Annahme kann durch schriftliche Erklärung, durch 

die der Wille, den erteilten Auftrag annehmen zu wollen, erkenn-

bar wird, erklärt werden. 

2. Der Umfang des Mandatsverhältnisses wird durch den konkreten 

Auftrag des Mandanten begrenzt. Die insoweit vereinbarte Tätig-

keit ist nicht auf die Erzielung eines bestimmten rechtlichen oder 

wirtschaftlichen Erfolgs ausgerichtet.  

3. Der Rechtsanwalt führt das Mandant nach den Grundsätzen ord-

nungsgemäßer Berufsausübung nach bestem Wissen und Gewis-

sen durch, insbesondere nach den Regelungen der Bundesrechts-

anwaltsordnung, der Fachanwaltsordnung für Rechtsanwälte und 

der Berufsordnung für Rechtsanwälte.  

4. Zur Sachbearbeitung können auch angestellte Rechtsanwälte, 

freie Mitarbeiter, sonstige Rechtsanwälte sowie fachkundige Drit-

te herangezogen werden. Sofern hierdurch zusätzliche Kosten, 

wie Sachverständigenkosten entstehen, verpflichtet sich der 

Rechtsanwalt, zuvor die Zustimmung des Mandanten hierzu ein-

zuholen. 

5. Zur Einlegung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen ist der 

Rechtsanwalt nur verpflichtet, wenn er einen darauf gerichteten 

Auftrag erhält und diesen angenommen hat. 

6. Bei mehreren Auftraggebern in derselben Angelegenheit ist der 

Rechtsanwalt berechtigt, sämtliche Auftraggeber umfassend zu 

unterrichten, entgegenstehende Einzelweisungen eines Auftrag-

gebers sind insoweit unbeachtlich. Einwendungen, die von einem 

der Auftraggeber gegenüber dem Rechtsanwalt vorgenommen 

werden oder Handlungen des Rechtsanwalts einem Auftraggeber 

gegenüber wirken für und gegen alle Auftraggeber. Bei wider-

sprechenden Handlungen oder Erklärungen der Auftraggeber ist 

der Rechtsanwalt berechtigt, das Mandat zu kündigen. 

7. Verlangt der Mandant während der Mandatsdurchführung eine 

Änderung des Mandats, ist der Rechtsanwalt verpflichtet, dem 

Änderungsverlangen Rechnung zu tragen, wenn die Durchführung 

des Änderungsverlangens ihm zugemutet werden kann. Der 

Rechtsanwalt kann in diesem Fall in Abweichung von der ur-

sprünglichen Aufwandsplanung eine angemessene Anpassung der 

Vergütung zur Auftragsdurchführung einfordern. 

 

§ 3 Verbraucherwiderrufsrecht bei Fernsabsatzverträgen. 

Handelt es sich bei dem Mandanten um einen Verbraucher (§ 13 BGB) 

und ist der Mandatsvertrag ausschließlich unter Nutzung von Fern-

kommunikationsmitteln (z.B. Telefon, Brief, Fax, E-Mail, Internet) zu-

stande gekommen, besteht ein Widerrufsrecht gemäß § 312 d BGB. 

Widerrufsbelehrung 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne 

Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) widerrufen 

werden. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, je-

doch nicht vor Vertragsschluss auch nicht vor Erfüllung der Informati-

onspflichten gemäß § 312 c Abs. 2 BGB i. V. m. § 1 Abs. 1, 2, 4 BGB-

InfoV sowie meiner Pflichten gemäß § 312 e Abs. 1 S. 1 BGB i. V. m. § 3 

BGB-InfoV. Zur Wahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-

rufs.  Der Widerruf ist zu richten an: 

Rechtsanwalt Dr. Christian H. P. M. Drees, Bahnhofstraße 52, 53123 

Bonn, Telefax: 0228/18035426, E-Mail: kanzlei@dr-drees.com 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 

Leistungen zurück zu gewähren und ggf. vom Rechtsanwalt gezogene 

Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Dies kann dazu führen, dass Sie 

die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum 

Widerruf erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlun-

gen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für 

Sie mit Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für mich mit deren Emp-

fang.  

Besonderer Hinweis: Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der 

Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig 

erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

§ 4 Pflichten des Mandanten 

1. Der Mandant unterrichtet den Rechtsanwalt vollständig und um-

fassend über die ihm bekannten Sachverhalte, deren Kenntnis für 

die Sachbearbeitung durch den Rechtsanwalt unerlässlich ist. Der 

Rechtsanwalt kann grundsätzlich den Angaben des Mandanten 

ohne eigene Nachprüfung vertrauen und diese Tatsachen der 

Sachbearbeitung zugrunde legen. Der Mandant verpflichtet sich, 

für die Dauer des Mandats den Rechtsanwalt unverzüglich über 

Handlungen, die der Mandant selbst gegenüber Gerichten, Be-

hörden, Dritten oder dem Gegner vorgenommen hat, zu informie-

ren. 

2. Der Mandant ist verpflichtet, den Rechtsanwalt bei der Auftrags-

durchführung zu unterstützen und alle ihm möglichen, zur ord-

nungsgemäßen Auftragsdurchführung notwendigen Vorausset-

zungen zu schaffen; neben den erforderlichen und bedeutsamen 

Informationen, die dem Rechtsanwalt rechtzeitig zur Verfügung zu 

stellen sind, sind dem Rechtsanwalt alle Unterlagen des Mandan-

ten rechtzeitig zu übermitteln. Jede Adressänderung (Wohnsitz, 

Anschrift, Geschäftsadressen, Telefonnummern, Telefaxnum-

mern, E-Mail-Adressen) sind dem Rechtsanwalt unverzüglich 

mitzuteilen. Abwesenheiten, bei denen der Mandant nicht zu er-

reichen ist, sind dem Rechtsanwalt mitzuteilen. 

3. Der Mandant ist verpflichtet, sämtliche Schriftstücke des Rechts-

anwalts daraufhin zu überprüfen, ob die dort angegebenen Sach-

verhalte richtig und vollständig wiedergegeben sind. 

4. Der Mandant ist verpflichtet, soweit Fristablauf droht und ihm 

dieser bekannt ist, den Rechtsanwalt ausdrücklich telefonisch da-

rauf hinzuweisen. 
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§ 5 Kommunikation / Verschwiegenheit 

1. Die vom Mandanten bei Mandatsbeginn bekannt gegebenen 

Adressdaten gelten bis zu einer Änderungsangabe des Mandanten 

als zutreffend. Soweit der Rechtsanwalt an die angegebene Ad-

resse Schriftstücke versendet, genügt er seiner Informations-

pflicht. Gibt der Mandant eine E-Mail-Adresse und / oder Telefax-

nummern bei Mandatsbeginn als Adressdaten an, darf der 

Rechtsanwalt Informationen auch über diese Kommunikationse-

benen an den Mandanten erteilen. Bei Mitteilung einer E-Mail-

Adresse durch den Mandanten ist der Mandant ausdrücklich da-

mit einverstanden, dass die Mitteilung auch unverschlüsselt an 

ihn übermittelt werden darf, es sei denn, der Mandant wider-

spricht dieser Übermittlungsart ausdrücklich und gibt eine Ände-

rung seiner Kommunikationsdaten ohne E-Mail-Adresse an. Der 

Mandant wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei der Nut-

zung von Telefax und elektronischen Medien (E-Mail) die Vertrau-

lichkeit nicht gewährleistet werden kann.  

2. Der Rechtsanwalt ist befugt, im Rahmen der Zweckbestimmung 

des Auftrages die ihm anvertrauten personenbezogenen Daten 

des Mandanten unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen 

zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten.  

§ 6 Urheberrecht 

An den durch den Rechtsanwalt erstellten Schriftstücken, wie z.B. 

Verträgen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen, erhält der 

Mandant erst mit vollständiger Bezahlung des vereinbarten Hono-

rars ein einfaches Nutzungsrecht. Bis zur vollständigen Erfüllung 

ist deren Nutzung nur auf Widerruf gestattet. 

§ 7 Vergütung 

1. Soweit nicht eine individuelle Vergütungsvereinbarung zwischen 

dem Rechtsanwalt und Mandant oder Dritten geschlossen worden 

ist, erfolgt die Abrechnung des Mandats nach dem Rechtsan-

waltsvergütungsgesetz (RVG). 

2. Bei Streitigkeiten vor den Arbeitsgerichten erster Instanz hat der 

Mandant auch im Falle des Obsiegens keinen Anspruch auf Er-

stattung der Gebühren des Rechtsanwalts sowie auf Entschädi-

gung wegen Zeitversäumnis durch den Gegner (§ 12 a Abs. 1 S. 1 

ArbGG). 

3. Wird nach dem RVG abgerechnet, richtet sich die Abrechnung 

nach dem Gegenstandswert des Mandats (§ 49 b BRAO), es sei 

denn, es handelt sich um ein Mandat, bei dem die Abrechnung 

nach dem RVG nicht nach dem Gegenstandswert erfolgt, wie in 

Strafsachen oder in bestimmten sozialrechtlichen Angelegenhei-

ten. Haben Mandant und Rechtsanwalt eine Vergütungsvereinba-

rung mit zeitlicher Abrechnung vereinbart, darf der Rechtsanwalt 

das Mandat auch dann weiterbearbeiten, wenn der zunächst vor-

gesehene Zeitaufwand überschritten worden ist. Dies gilt nicht, 

wenn der Mandant der Weiterbearbeitung ausdrücklich wider-

spricht und der Rechtsanwalt den Mandanten auf diesen Sach-

verhalt nicht hingewiesen hat. Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, 

das Erreichen des vorgesehenen Zeitaufwandes dem Mandanten 

unverzüglich bekanntzugeben. 

Soweit in der Vergütungsvereinbarung Stunden oder sonstige zeit-

liche Maßeinheiten als Abrechnungsgrundlage vereinbart worden 

sind, führt der Rechtsanwalt bei der Durchführung des Mandats 

Aufzeichnungen über den Zeitaufwand. Der Zeitaufwand ist mit 

Rechnungsstellung dem Mandanten bekanntzugeben. Wider-

spricht der Mandant nicht unverzüglich nach Zugang der Abrech-

nung über die geleisteten Zeiten dieser Abrechnung, gilt der in der 

Gebührennote zugrunde gelegte Zeitaufwand als genehmigt. Der 

Mandant kann jederzeit Einsicht in die vom Rechtsanwalt gefertig-

ten Zeitaufzeichnungen fordern. Geht ein Mandat, das zunächst 

außergerichtlich nach individueller Vergütungsvereinbarung abge-

rechnet wurde, in ein gerichtliches Verfahren über, findet eine 

Anrechnung auf die gesetzlichen Gebühren nach dem RVG für den 

Rechtsstreit nur bei ausdrücklicher Vereinbarung statt. Insoweit 

wird der Mandant darauf hingewiesen, dass diese Vereinbarung 

von den gesetzlichen Anrechnungsregelungen des RVG abweicht.  

4. Der Mandant ist grundsätzlich verpflichtet, einen angemessen 

Vorschuss, der bis zur vollständigen gesetzlichen Vergütung rei-

chen kann, zu bezahlen. Dies gilt auch, wenn Kostenerstattungs-

ansprüche gegen Dritte bestehen. 

5. Zur Sicherung sämtlicher Gebührenansprüche tritt der Mandant 

an den Rechtsanwalt sämtliche Ansprüche auf Kostenerstattung 

gegen die Gegenseite, die Staatskasse, Rechtsschutzversicherung, 

bei vorliegender Zustimmung durch diese oder sonstige Dritte in 

Höhe der Honorarforderung des Rechtsanwalts mit der Ermächti-

gung ab, diese Abtretung dem Zahlungsverpflichteten anzuzeigen. 

Diese Anzeige erfolgt nur, wenn der Mandant seinen Zahlungs-

verpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere, wenn der Man-

dant die Zahlung verweigert, in Zahlungsverzug gerät oder Antrag 

auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen ge-

stellt ist. Der Rechtsanwalt ist berechtigt, eingehende Erstat-

tungsbeträge und sonstige, dem Mandanten zustehende Forde-

rungen, die bei ihm eingehen, mit offenen Honorarforderungen 

oder noch abzurechenden Leistungen nach Rechnungslegung zu 

verrechnen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.  

§ 8 Zahlung 

1. Vorschussrechnungen des Rechtsanwalts sowie die Abschluss-

rechnung sind ohne Abzug zahlbar. 

2. Sind bereits Kosten und Zinsen gegenüber dem Mandanten ent-

standen, ist der Rechtsanwalt berechtigt, Zahlungen zunächst auf 

die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforde-

rung zu verrechnen. Eine Aufrechnung gegen Forderungen des 

Rechtsanwalts (Gebühren und Auslagen) ist nur mit unbestritte-

nen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen des Mandanten 

zulässig. 

3. Mehrere Auftraggeber haften gesamtschuldnerisch auf Zahlung 

der gesetzlichen oder vereinbarten Vergütung des Rechtsanwalts, 

wenn der Rechtsanwalt für sie in derselben Angelegenheit tätig 

wird. 

4. Auf Honorarforderungen des Rechtsanwalts sind Leistungen an 

Erfüllung statt und erfüllungshalber ausgeschlossen. Zahlungsan-

weisungen sowie Schecks und Wechsel werden nur unter Berech-

nung aller Einziehungs- und Diskontspesen angenommen und gel-

ten nur dann als Erfüllung des Zahlungsanspruches, wenn der Be-

trag eingelöst wird und dem Rechtsanwalt uneingeschränkt zur 

Verfügung steht.  

5. Verzug des Mandanten mit der Bezahlung der Gebührenrechnung 

tritt spätestens einen Monat seit Zugang der Gebührenrechnung 

ein. Der Zugang der Gebührenrechnung gilt nach Ablauf von zwei 

Tagen des auf das Rechnungsdatum folgenden Monats als erfolgt. 

Verbraucher haben einen Verzugszins von mindestens fünf Pro-

zentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen. Man-

danten, die nicht als Verbraucher den Mandatsauftrag erteilten, 

haben mindestens 8 % Verzugszinsen über dem jeweiligen Basis-

zinssatz zu zahlen. Ein höherer Schaden des Rechtsanwalts bleibt 

hiervon unberührt.   

§ 9 Haftung und Beschränkung der Haftung 

1. Die Haftung des Rechtsanwalts aus dem zwischen ihm und dem 

Mandanten bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines 

durch einfache Fahrlässigkeit verursachten Schadens wird hiermit 

auf € 1.000.000,00 beschränkt (§ 51 a Bundesrechtsanwaltsord-

nung). Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht bei grob fahrlässiger 

oder vorsätzlicher Schadensverursachung, ferner nicht für eine 
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Haftung für schuldhaft verursachte Schäden wegen Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person. 

2. Der Rechtsanwalt hat eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, 

die je Versicherungsfall € 250.000,00 (€ 1.000.000,00 maximal pro 

Versicherungsjahr) abdeckt. Sofern der Mandant wünscht, eine 

über diesen Betrag hinausgehende Haftung abzusichern, besteht 

für jeden Einzelfall die Möglichkeit einer Zusatzversicherung, die 

auf Wunsch und Kosten des Mandanten abgeschlossen werden 

kann. 

§ 10 Beendigung des Mandats, Kündigung 

1. Das Vertragsverhältnis kann jederzeit vom Mandanten gekündigt 

werden. 

2. Dem Rechtsanwalt steht es frei, das Mandatsverhältnis ebenfalls 

jederzeit zu kündigen. Diese Kündigung darf jedoch nicht zur Un-

zeit erfolgen. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass der Man-

dant sich mit Gebührenzahlungen im Verzug befindet und die 

Kündigung angedroht ist. 

3. Nach Beendigung des Mandats werden nicht abgerechnete Leis-

tungen unverzüglich abgerechnet. Die Rechnung ist nach Erhalt 

sofort zu erfüllen, sofern in der Rechnung kein Zahlungsziel auf-

genommen wurde. 

4. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund 

bleibt von diesen Vereinbarungen unberührt. 

§ 11 Aufbewahrung der Unterlagen, Risiko der Versendung 

1. Die Pflicht des Rechtsanwalts zur Aufbewahrung aller Unterlagen, 

die der Mandant oder ein Dritter dem Rechtsanwalt aus Anlass 

der Auftragsausführung überlassen hat, endet fünf Jahre nach Be-

endigung des Mandates, es sei denn, der Rechtsanwalt hätte dem 

Mandanten schriftlich die Übernahme dieser Unterlagen vorher 

angeboten. 

2. Erfolgt eine Versendung von Unterlagen an den Mandanten, so 

kann dies an die zuletzt mitgeteilte Adresse geschehen. Das Risiko 

der Verwendung trägt der Mandant, es sei denn, es liegt ein Wi-

derspruch zur Verwendung vor und der Mandant hat sich schrift-

lich zu einer unverzüglichen Abholung verpflichtet. 

3. Stehen dem Rechtsanwalt gegenüber dem Mandanten fällige An-

sprüche aus Gebührentatbeständen des Mandats zu, hat der 

Rechtsanwalt bezüglich der ihm in diesem Mandat zugegangen 

Unterlagen ein Zurückbehaltungsrecht. Die Ausübung des Zurück-

behaltungsrechts darf nicht unverhältnismäßig sein. 

§ 12 Vereinbarung des Gerichtsstandes 

1. Als Gerichtsstand wird der Sitz der Kanzlei vereinbart für den Fall, 

dass der Mandant nach Erteilung des Auftrages seinen Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der 

Bundesrepublik Deutschland verlegt oder sein Wohnsitz oder ge-

wöhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-

kannt ist. 

2. Leistungsort des Rechtsanwalts ist der Sitz der Kanzlei, es sei 

denn, es wird ein anderer Leistungsort ausdrücklich vereinbart.  

§ 13 Rechtschutzversicherung 

1. Auftraggeber des Rechtsanwalts ist der Mandant. Auch im Falle 

des Bestehens einer Rechtschutzversicherung richtet sich der Ver-

gütungsanspruch des Rechtsanwalts unmittelbar gegen den Man-

danten. Dem Mandanten ist bekannt, dass er selbst für den Ver-

gütungsanspruch des Rechtsanwalts haftet, falls eine Deckungszu-

sage durch seine Rechtsschutzversicherung nicht erfolgt.  

2. Die Einholung der Deckungszusage und die Abrechnung des An-

spruchs der Erstattung mit der Rechtschutzversicherung obliegt in 

der Regel dem Mandanten als Versicherungsnehmer. Die Beauf-

tragung des Rechtsanwalts mit dieser Tätigkeit löst zusätzliche 

Vergütungsansprüche aus, die von der Rechtschutzversicherung 

grundsätzlich nicht zu tragen sind.  

3. Der Rechtsanwalt übernimmt jedoch als kostenlose Leistung die 

erstmalige Einholung einer Deckungszusage in jeder einzelnen 

Angelegenheit. Voraussetzung hierfür ist die Benennung der Ver-

sicherungsgesellschaft mit vollständiger Anschrift sowie der Versi-

cherungsnummer des Mandanten. Eine Gewähr für die Erteilung 

der beantragten Deckungszusage durch die Versicherung über-

nimmt der Rechtsanwalt ausdrücklich nicht. 

4. Soweit der Mandant die Aufnahme der vereinbarten Tätigkeit 

durch den Rechtsanwalt vom vorherigen Vorliegen der Deckungs-

zusage seiner Rechtschutzversicherung abhängig machen möchte, 

muss eine schriftliche Vereinbarung hierzu erfolgen. Sofern eine 

anderweitige Vereinbarung nicht besteht, ist der Rechtsanwalt 

berechtigt, die vereinbarte Tätigkeit unabhängig von der ausste-

henden Stellungnahme der Rechtschutzversicherung unverzüglich 

aufzunehmen und die Deckungszusage einzuholen. Ist streitig, ob 

eine Beauftragung des Rechtsanwalts zur vorherigen Deckungszu-

sage vom Mandant erteilt wurde, trifft die Beweislast hierfür den 

Mandant.  

5. Soweit der Mandant vor einem Tätig werden des Rechtsanwalts in 

der Hauptsache die erstmalige Einholung der Deckungszusage 

durch den Rechtsanwalt in einem gesonderten Verfahrensschritt 

wünscht und soweit er im Falle einer Ablehnung einer beantrag-

ten Deckungszusage durch die Rechtschutzversicherung den 

Rechtsanwalt mit seiner weiteren Vertretung gegenüber der 

Rechtsschutzversicherung beauftragt, ist diese Interessenvertre-

tung des Mandanten durch den Rechtsanwalt gegenüber der 

Rechtschutzversicherung vergütungspflichtig. Dieser Vergütungs-

anspruch entsteht zusätzlich zu einem Vergütungsanspruch des 

Rechtsanwalts aus der Hauptsache. 

6. Dem Rechtsanwalt steht es frei, die Vergütung seiner Tätigkeit 

unmittelbar mit dem Mandanten vorzunehmen oder bei erfolgter 

Deckungszusage durch die Rechtschutzversicherung mit dieser 

abzurechnen. 

§ 14 Schlussbestimmung 

1. Die Abtretung von Rechten aus dem Vertragsverhältnis mit dem 

Rechtsanwalt darf nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 

des Rechtsanwalts erfolgen. 

2. Für alle vertraglichen Beziehungen zwischen dem Mandanten und 

dem Rechtsanwalt gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepub-

lik Deutschland, es sei denn, bei Erteilung des Auftrages wurde ein 

anderes Recht wirksam vereinbart. 

3. Sollte eine dieser Bestimmungen lückenhaft, rechtsunwirksam 

oder undurchführbar sein oder werden, wird dadurch die Wirk-

samkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der 

unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Aus-

füllung der hierdurch entstandenen Lücke gilt eine angemessene 

Regelung, die im Rahmen des rechtlich zulässigen dem, was die 

Vertragspartner gewollt haben respektive gewollt haben würden, 

am nächsten kommt, als vereinbart. 

 

Die vorstehenden Mandatsbedingungen habe(n) ich / wir zur Kenntnis 

genommen und erkläre(n) mich  / uns mit ihnen einverstanden. Eine 

Abschrift wurde mir / uns ausgehändigt. 

 

 

………………………………………………………..…………………… 

Ort, Datum, Unterschrift(en) 


